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der sozialistischen Gesellschafts
ordnung und ihrer Arbeits- und 
Lebensbedingungen ermöglichen 
und fördern. Ihnen gebührt die Be
zeichnung Menschenrechte in vol
ler Bedeutung dieses Begriffs, weil 
sie die unbehinderte Entwicklung 
aller Bürger im Staat zum Ziel ha
ben, wie sie keine Ausbeutergesell
schaft mit ihren staatlichen Grund
rechten jemals verwirklicht hat 
noch verwirklichen kann. Aus
druck dieser sozialistischen Grund
rechte ist die Bestimmung in der 
Verfassung der DDR, daß der 
Mensch im Mittelpunkt aller Be
mühungen der sozialistischen Ge
sellschaft und ihres Staates steht 
(Verf. der DDR, Art. 2). Im Pro
gramm der SED (1976) hat das fol
genden Ausdruck gefunden: »Der 
sozialistische Staat garantiert allen 
Bürgern die politischen Freiheiten 
und sozialen Rechte: das Recht auf 
Arbeit, auf Erholung, auf unent
geltliche Bildung und Schutz der 
Gesundheit, auf die materielle Si
cherheit im Alter und im Falle von 
Krankheit oder bei Verlust der Ar
beitsfähigkeit; die Gleichberechti
gung der Bürger unabhängig von 
rassischer und nationaler Zugehö
rigkeit, von Weltanschauung, reli
giösem Bekenntnis und sozialer 
Stellung. Er garantiert gleiches 
Recht für Männer und Frauen in al
len Bereichen des staatlichen, wirt
schaftlichen und kulturellen Le
bens.« (S. 56.) In den verfassungs
mäßig festgelegten sozialistischen 
G. haben die Arbeiterklasse und 
ihre Verbündeten ihre Auffassung 
über das grundlegende Verhältnis 
von Staat und Bürger, von Gemein
schaft und Individuum unter sozia
listischen Bedingungen in staats
rechtlich verbindlicher Form gere
gelt. Diese Regelung beinhaltet, 
daß jeder Bürger in Verwirklichung 
des Selbstbestimmungsrechts des 
Volkes an der Gestaltung der sozia
listischen Gesellschafts- und Staats
ordnung aktiv mitwirken kann und 
soll, daß er die Möglichkeiten be

sitzt, seine Persönlichkeit allseitig 
und ungehindert in Übereinstim
mung mit den gesellschaftlichen 
Gesetzmäßigkeiten zu entfalten 
(Verf. der DDR, Art. 19-40). So ha
ben die Bürger der DDR das 
grundlegende —* Recht auf Mitbe
stimmung und Mitgestaltung des ge
samten politischen, wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Le
bens. Die Bürger der DDR besit
zen das —> Recht auf Arbeit und 
freie Wahl des Arbeitsplatzes und 
das Recht, die Früchte ihres Schaf
fens nach Maßgabe ihrer Leistung 
zu genießen. Daraus entspringen 
das Recht auf einen Arbeitsplatz, 
auf gleichen Lohn bei gleicher Ar
beitsleistung für Mann und Frau, 
für Erwachsene und Jugendliche, 
auf schöpferische Mitwirkung an 
der Ausarbeitung und Erfüllung 
der Pläne und an der Leitung der 
Betriebe und der Wirtschaft, auf 
Berufsausbildung, Erholung, Ge- 
sundheits- und Arbeitsschutz, auf 
materielle Versorgung bei Mutter
schaft, Krankheit, Arbeitsunfall, In
validität und im Alter. Die Bürger 
der DDR haben das Recht auf Bil
dung und auf allseitige Förderung 
und den Schutz der von Ausbeu
tung und Unterdrückung befreiten 
Persönlichkeit, ihrer Talente und 
schöpferischen Fähigkeiten. Dazu 
gehören das Recht auf allseitige 
Bildung, unabhängig von der sozia
len Stellung, das Recht, an den 
Schätzen der Kultur und Kunst 
teilzuhaben, das Recht zur wissen
schaftlichen, kulturell-künstleri
schen und sportlichen Selbstbetäti
gung. Bedeutsam ist auch das 
Recht jedes Bürgers, sich mit 
—* Eingaben (Vorschlägen, Kriti
ken, Beschwerden) an Volksvertre
tungen, Staatsorgane, Betriebe und 
Einrichtungen zu wenden und Klä
rung seiner Angelegenheiten zu 
fordern. Zu den Grundrechten ge
hören das Recht auf Vereinigungs
und Versammlungsfreiheit, das 
Recht auf freie Meinungsäußerung, 
die Gewissens-, die Glaubens- und


